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Einstieg in die Aufwertung
Bessere Arbeitsbedingungen für den Sozial- und Erziehungsdienst –
Erste Schritte hin zu besserer Bewertung 

Für den ver.di-Vorsitzenden Frank Bsirske ist klar: „Wir 
haben uns mehr gewünscht.“ Klar ist für ihn aber 
auch: Ohne die Streiks, ohne die vielen Aktionen vor 
Ort wäre dieses Ergebnis nicht möglich gewesen. 
„Für einige Bereiche des Sozial- und Erziehungs-
dienstes haben wir ein deutliches Plus und damit ei-
nen Einstieg in eine Aufwertung geschafft“ – nicht 
mehr, aber auch nicht weniger. „Das ist nicht unser 
Wunschergebnis, aber es motiviert uns, weiter zu 
 machen.“ In dieser Tarifauseinandersetzung ist es den 
Beschäftigten gelungen, die soziale Arbeit in den 
Blickpunkt der Öffentlichkeit zu rücken. An diesen 
 Erfolg müssen die Beschäftigten und ver.di anknüpfen. 

Wie geht es weiter? 

Nachdem die Bundestarifkommission schon am 
Montag, 27. Juli, empfahl, das Tarifergebnis anzu-
nehmen, beginnt ver.di die Urabstimmung. Geplant 
ist, dass diese Urabstimmungen aufgrund der 
Sommerferien erst Mitte August enden. Mit der 
langen Frist will ver.di allen am Arbeitskampf betei-
ligte Kolleginnen und Kollegen die Möglichkeit 
 geben, sich an den Urabstimmungen zu beteiligen. 
Zudem sind bereits für die nächsten Tage Ver-
sammlungen geplant, bei denen auf die Details 
des umfangreichen Tarifwerks eingegangen wird. 
Mit den Arbeitgebern wurde vereinbart, dass am 
 Freitag, 31. Juli, die Beschäftigten ab 12.30 Uhr 
für solche Informationsveranstaltungen der Ge-
werkschaft ver.di freigestellt werden. 

Nach einem erneuten Verhandlungsmarathon ist bei 
den Tarifverhandlungen um bessere Arbeitsbedin-
gungen für die etwa 220 000 Beschäftigten des Sozi-
al- und Erziehungsdienstes ein Ergebnis erzielt wor-
den: Für alle Beschäftigten wurde ein Tarifvertrag 
Gesundheitsförderung vereinbart. Zudem wurden 
neue Regelungen zur Eingruppierung entwickelt: So 
soll künftig eine neue Entgelttabelle speziell für die 
Beschäftigten des Sozial- und Erziehungsdienstes gel-
ten. Damit gehört die Zweiteilung der Beschäftigten 
im Sozial- und Erziehungsdienst beim Geld der Ver-
gangenheit an. 

„Kein Traumergebnis, aber wir stimmen zu“ – das 
war meist der Tenor unter den Vertreterinnen und 
Vertretern der Streikleitungen. Sie trafen sich direkt 
im Anschluss an das Verhandlungsende am 27. Juli 
2009. Nach einer engagierten Diskussion empfahlen 
sie der Bundestarifkommission, grünes Licht für die 
Urabstimmung zu geben. Die Bundestarifkommission 
öffentlicher Dienst beschloss mit zwei Enthaltungen. 
Damit wird den Mitgliedern die Entscheidung über 
das Verhandlungsergebnis ermöglicht. 
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Gesundheitsförderung 

Erstmals wurde im öffentlichen Dienst ein Tarifvertrag 
Gesundheitsförderung abgeschlossen. Mit diesem 
 Tarifvertrag haben öffentliche Arbeitgeber zugestan-
den, dass bei der Gesundheitsförderung gehandelt 
werden muss und dass es Regelungsbedarf gibt:  
„Die Arbeitgeber haben erstmals anerkannt, wie phy-
sisch und psychisch belastend die Arbeit im Sozial- 
und Erziehungsdienst ist“, betont ver.di-Vorstandsmit-
glied Achim Meerkamp. Als Ziel ist im Tarifvertrag 
formuliert: „Die Arbeit und die Arbeitsbedingungen 
sind so zu organisieren, dass sie nicht Ursache von Er-
krankungen oder Gesundheitsschädigungen sind.“ 

Beim Gesundheitsschutz hat sich ver.di in wesent-
lichen Punkten durchgesetzt. Künftig werden 
 Arbeitgeber zusammen mit den Beschäftigten nach 
Lösungsmöglichkeiten suchen müssen, um gesund-
heitliche Gefährdungen zu verhindern und zu min-
dern. Aber mit dem Tarifvertrag Gesundheitsschutz 
fängt die Arbeit für die Beschäftigten nun erst an, 
denn sie müssen das Instrument, das der Tarifvertrag 
beinhaltet, mit Leben füllen. 

Entgelt

Seit 2005 gab es im kommunalen Sozial- und Erzie-
hungsdienst zweierlei Beschäftigte – und zwar die, 
die vor Oktober 2005 eingestellt worden sind, und 
die, die erst danach den Arbeitsvertrag unterschrie-
ben hatten. Die Neubeschäftigten bekamen deutlich 
weniger Geld. Inzwischen beträgt der Anteil der Be-
schäftigten, die nach Oktober 2005 eingestellt wur-
den, bis zu einem Viertel. 

Die neue Tabelle Sozial- und Erziehungsdienst, die 
zum 1. November in Kraft tritt, fasst die über 50 ver-
schiedenen Tätigkeiten in 14 Entgeltgruppen zusam-
men. Innerhalb der Tabelle wurden im Vergleich zu 
den bisherigen Regelungen die Entgeltstufen teilwei-
se verlängert. Es wurde eine Besitzstandsgarantie ver-
einbart, so dass kein Beschäftigter sich bei der Um-
stellung schlechter als bisher stellt. 

Generell verzeichnen nahezu alle Beschäftigten ein 
Plus. Alle Beschäftigten des Sozial- und Erziehungs-
diensts, die nach Oktober 2005 eingestellt worden 
sind, bekommen nach der neuen Tabelle deutlich 
mehr Geld. Die Zugewinne für die einzelnen Tätig-
keitsbereiche sind unterschiedlich. Nicht in allen Fällen 
kann von einer echten Aufwertung gesprochen wer-
den. Allerdings erhalten viele Erzieherinnen und Erzie-
her spürbar mehr. Dies gilt auch für die Sozialarbeite-
rinnen und Sozialarbeiter im Allgemeinen Sozialen 
Dienst.  

Für Sozialarbeiter/-innen und Sozialpädagogen/-innen 
in den Sozialen Diensten wurde ein eigenes Tätig-
keitsmerkmal geschaffen. Beschäftigte, „die Entschei-
dungen zur Vermeidung der Gefährdung von Kindes-
wohl treffen und in Zusammenarbeit mit dem 
Familiengericht bzw. Vormundschaftsgericht Maßnah-
men einleiten, welche zur Gefahrenabwehr erforder-
lich sind“ und Beschäftigte mit gleichwertigen Tätig-
keiten in den sozialpsychiatrischen Diensten werden 
neu bewertet. Für diese Beschäftigtengruppen konnte 
eine deutliche Aufwertung erreicht werden. In den  
anderen sozialpädagogischen Tätigkeiten bleibt die 
Aufwertung weiterhin eine wichtige Aufgabe. Die 
Unterscheidung zwischen den in den letzten 4 Jahren 
eingestellten und älteren Beschäftigten konnte aufge-
hoben werden, eine wirkliche Aufwertung bleibt wei-
terhin ein wichtiges Ziel.
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Tarifvertrag betrieblicher Gesundheitsschutz 

Wirksames Instrument 
erkämpft

Für den Tarifvertrag Gesundheitsschutz sind die Kolle-
ginnen und Kollegen auf die Straße gegangen, für ihn 
haben sie gestreikt. ver.di hat sich beim Gesundheits-
schutz mit vielen Forderungen durchgesetzt, die hier 
auf der Agenda standen - und das, obwohl sich die 
Arbeitgeber geweigert hatten, überhaupt über dieses 
Thema zu verhandeln. 

Denn sie sahen sich als falschen Gesprächspartner, 
als nicht zuständig. Nun liegt dieser Tarifvertrag auf 
dem Tisch. Personalrätinnen und Personalräte wissen: 
Jetzt fängt die Arbeit erst an, soll der Tarifvertrag mit 
Leben gefüllt werden. 

Der Tarifvertrag geht weit über die gesetzlichen Rege-
lungen hinaus und wird damit zu einem wirksamen 
Instrument, um gesundheitliche Gefahren am Arbeits-
platz zu mindern. So haben die Beschäftigten einen 
individuellen Anspruch auf eine Gefährdungsanalyse. 
Vor allem: Der Arbeitgeber muss die Beschäftigten an 
dieser Analyse beteiligen. Er muss sie über das Ergeb-
nis informieren und er muss mit den Kolleginnen und 
Kollegen die Maßnahmen besprechen, mit denen er 
diese Gefährdung vermeiden und abmildern will. 

Der zweite Punkt, mit dem der Tarifvertrag über die 
gesetzliche Regelung weit hinausgeht: Wenn sich der 
Arbeitgeber und der Beschäftigte nicht einig werden, 
welche Maßnahmen in der jeweiligen Einrichtung 
 nötig sind, dann geht der Fall an die betriebliche 
Kommission. Einfach vom Tisch wischen kann der 
 Arbeitgeber Fragen des Gesundheitsschutzes nun 
nicht mehr. Außerdem können die betrieblichen Kom-
missionen so genannte Gesundheitszirkel einrichten: 
Ihre Aufgabe ist es, Belastungen zu analysieren und 
Lösungsansätze zu erarbeiten. 

Kein Wunder, dass sich die Arbeitgeber während der 
Verhandlungen gegen die betrieblichen Kommissi-
onen heftig gesträubt haben. An unserer Forderung 
nach der individuellen Gefahrenanalyse und den be-
trieblichen Kommissionen drohten die Verhandlungen 
über den Gesundheitsschutz gar zu scheitern. Nur 
durch die Streiks, durch die Demonstrationen, mit 
 denen die Kolleginnen und Kollegen den Arbeitge-

bern unmissverständlich deutlich gemacht haben, 
wie wichtig ihnen der Gesundheitsschutz ist, konnte 
ver.di diesen Tarifvertrag abschließen.  
 

So steht es im Tarifvertrag: 

Betriebliche Gesundheitsförderung zielt darauf 
ab, die Arbeit und die Arbeitsbedingungen so zu 
organisieren, dass diese nicht Ursache von Erkran-
kungen oder Gesundheitsschädigungen sind. 

Die Beschäftigten haben einen individuellen An-
spruch auf eine Gefährdungsbeurteilung... Die 
 Beschäftigten sind in die Durchführung der Gefähr-
dungsbeurteilung einzubeziehen. Sie sind über das 
Ergebnis von Gefährdungsbeurteilungen zu unter-
richten. Vorgesehene Maßnahmen sind mit Ihnen 
zu erörtern. Widersprechen betroffene Beschäftigte 
den vorgesehenen Maßnahmen, ist die betriebliche 
Kommission zu befassen.

Die Beschäftigten können verlangen, dass eine er-
neute Gefährdungsbeurteilung durchgeführt wird, 
wenn sich die Umstände, unter denen die Tätig-
keiten zu verrichten sind, wesentlich ändern, neu 
entstandene wesentliche Gefährdungen auftreten 
oder eine Gefährdung aufgrund veränderter arbeits-
wissenschaftlicher Erkenntnisse erkannt wird.
(Auszüge aus dem Tarifvertrag) 
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Auszug aus der Gesamttabelle 

Eingruppierung für die Beschäftigten im 
Sozial- und Erziehungsdienst
 Beträge in Euro

Tätigkeitsbereich Entgelt-
gruppe

Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6

Sozialarbeiter/-in, Sozial-
pädagoge/-in

S 11 2.300,00 2.600,00 2.730,00 3.050,00 3.300,00 3.450,00 

Sozialarbeiter/-in, Sozial-
pädagoge/-in mit 
schwierigen Tätigkeiten

S 12 2.400,00 2.650,00 2.890,00 3.100,00 3.360,00 3.470,00 

Sozialarbeiter/-in, Sozial-
pädagoge/in § 1666 BGB

S 14 2.500,00 2.700,00 2.950,00 3.150,00 3.400,00 3.575,00 

Leiter/-in von Erziehungs-
heimen

S 15 2.530,00 2.800,00 3.000,00 3.230,00 3.600,00 3.760,00 

Sozialarbeiter/-in, Sozial-
pädagoge/-in, Heraus-
hebung Schwierigkeit und 
Bedeutung

S 15 2.530,00 2.800,00 3.000,00 3.230,00 3.600,00 3.760,00 

Sozialarbeiter/-in, Sozial-
pädagoge/-in, Heraus-
hebung Schwierigkeit und 
Bedeutung (50 v.H.)

S 17 2.700,00 2.975,00 3.300,00 3.500,00 3.900,00 4.135,00 

Leiter/-in von Erziehungs-
heimen (mind. 50 Kinder)

S 17 2.700,00 2.975,00 3.300,00 3.500,00 3.900,00 4.135,00 

Leiter/-in von Erziehungs-
heimen (mind. 90 Kinder)

S 18 3.000,00 3.100,00 3.500,00 3.800,00 4.250,00 4.525,00 

Sozialarbeiter/-in, Sozial-
pädagoge/-in, Heraus-
hebung Maß der Verant-
wortung

S 18 3.000,00 3.100,00 3.500,00 3.800,00 4.250,00 4.525,00 


